
Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes sind parlamentsinterne Stellungnahmen, die nicht für die öf-
fentliche Diskussion außerhalb des Landtags bestimmt sind. Eine - auch nur auszugsweise - Veröffentli-
chung oder Verbreitung bedarf der Zustimmung des Direktors beim Landtag. 
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Der Landtag ist für eine Überprüfung der Fraktionsvorsitzendenkonferenz nur hinsichtlich der 

Verwendung von Fraktionsmitteln der von der Untersuchung betroffenen Fraktion zuständig. 

Denn die Fraktionsvorsitzendenkonferenz sei keine (Unter-)Organisation der Fraktion und 

weise zudem keinen hinreichenden Bezug zum Land Rheinland-Pfalz auf. Die Untersuchung 

dürfe sich daher nur auf Finanzzuflüsse beziehen, die zwischen der Fraktion und der Frak-

tionsvorsitzendenkonferenz stattgefunden hätten. 11 

Von der Untersuchung ausgenommen seien ferner die Untreue- und Betrugshandlungen des 

ehemaligen Fraktionsgeschäftsführers, soweit diese Gegenstand einer strafrechtlichen Verur-

teilung gewesen seien. Ein rechtskräftig abgeurteilter Tatsachenkomplex sei offenkundig 

und begründe kein Untersuchungsinteresse des Landtags. Der Untersuchungsausschuss ha-

be insofern bei seinen etwaig weitergehenden Nachforschungen und politischen Bewertun-

gen das landgerichtliche Urteil zugrunde zu legen. 

Die Untersuchung der Nachforschungen und Erkenntnisse der Fraktion über die zweckwidri-

ge Mittelverwendung bliebe dem Landtag hingegen nicht verwehrt. Gleiches gelte, wenn 

über die abgeurteilten Straftaten hinausgehende Anhaltspunkte für Missstände vorlägen. 

Beispielhaft führt das Gericht etwaige Anhaltspunkte für eine unzureichende Beaufsichtigung 

und Kontrolle des ehemaligen Geschäftsführers an.12 

Nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofs mangelt es an einem öffentlichen Untersuchungs-

interesse auch, soweit sich der Untersuchungsgegenstand auf die von der Fraktion erfolgte 

Kreditaufnahme zur Refinanzierung der Fraktionsarbeit und zur Rückzahlung zweckwidrig 

verwendeter Beiträge beziehe. Hierbei handele es sich um eine Rechtsfrage, der im Rahmen 

der allgemeinen parlamentarischen Beratungen nachgegangen werden könne.13 

2. Aussagen des Verfassungsgerichts zum Verfahren - das „Wie" der Untersuchung 

Soweit der Einsetzungsbeschluss den verfassungsrechtlichen Anforderungen entspricht, kann 

der Untersuchungsausschuss im Rahmen des Enqueteauftrags des Landtags in das Untersu-

chungsverfahren eintreten. Der Untersuchungsausschuss hat dann den verfassungsrechtli-

chen Rechtspositionen der Fraktion und ihrer Mitglieder im Untersuchungsverfahren Rech-

nung zu tragen. 

11 VGH RLP, Urteil v. 11.10.2010, S. 33 f. 
12 VGH RLP, Urteil v. 11.10.2010, S. 34 f. 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        



 

 

 

 

 

                                                           



 

 

                                                           



 

 

                                                           

 



 

 

                                                           



 

 

                                                                                                                                                                                        



 

 

                                                           



 

 

                                                           



 

 

                                                           


